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Traktandenliste 
 

1. Budget 2026 
    Beratung und Genehmigung 
2. Organisationsreglement (Totalrevision) 
    Beratung und Genehmigung 
3. Verschiedenes 
    Informationen über 
    a) Verkehrssanierung und städtebauliche Entwicklung 
    b) Ortsplanungsrevision 
    c) Laupen Anzeiger 
    d) Polizeiwache Laupen 
    e) Kommando Feuerwehr Regio Laupen (01.01.2026) 
 
 

1. Budget 2026 
 
1.1. Kurzfassung 
Der Gesamthaushalt schliesst inklusive Ausgleich der Spezialfinanzierungen mit einem Aufwand-
überschuss von CHF - 406’919.00 ab. Dieser Abschluss wird erreicht, weil die Spezialfinanzie-
rungen gesamthaft tiefere Ergebnisse ausweisen. 
 
Der Allgemeine Haushalt (steuerfinanzierter Haushalt) schliesst mit einem Aufwandüberschuss 
von CHF -356’730.00 ab. Dieser Aufwandüberschuss ist unter anderem auf die Fremdkapitalzin-
sen, zusätzliche Reinigungskosten und den höheren Abschreibungsaufwand zurückzuführen. 
 
Die gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen (Ortsantenne, Wasser, Abwasser und Kehricht) 
schliessen gesamthaft mit einem Aufwandüberschuss von CHF - 50’189.00 ab. Die Spezialfinan-
zierung Regio Feuerwehr Laupen schliesst ausgeglichen ab. 
 
Die Ergebnisse sehen im Detail wie folgt aus: 

 
Gemäss Änderung der Gemeindeverordnung vom 13. November 2024 wird der Art. 85, Abs. 3 
und Anhang 3 Gemeindeverordnung aufgehoben. Dies hat zur Folge, dass die finanzpolitische 
Reserve von CHF 1'216'263.00 per 01.01.2026 in den Bilanzüberschuss umgebucht wird. Der 
Bilanzüberschuss nimmt damit um CHF 1'216’263.00 auf CHF 3'474'386.92 zu. Dies entspricht 
rund 6.0 bis 7.0 Steueranlagezehnteln. 
 
Im Allgemeinen Haushalt sind Nettoinvestitionen von CHF 1'692’000.00 vorgesehen. Die plan-
mässigen Abschreibungen betragen CHF 1’215’000.00. 
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Die Nettoinvestitionen des Gesamthaushaltes inklusive Spezialfinanzierungen (Wasser, Abwas-
ser, Abfall, Ortsantenne, Regio Feuerwehr Laupen) betragen CHF 3’236'000.00. Die planmässi-
gen Abschreibungen betragen CHF 1‘516‘600.00. 
 
1.2. Steueranlagen 
Die Steueranlagen für das Budgetjahr 2026 werden der Gemeindeversammlung wie folgt bean-
tragt: 
 
 1.74 auf Einkommen und Vermögen  unverändert 
 1,5 o/oo des amtlichen Wertes als Liegenschaftssteuer unverändert 
 
1.3. Gebühren 
Die wiederkehrenden Gebühren 2026 werden gemäss den gültigen Reglementen wie folgt erho-
ben: 
 
Abgabe Feuerwehr     CHF  
Von der einfachen Steuer 24,48%  unverändert 
 Minimum   50.00 unverändert 
 Maximum 450.00 unverändert 

 
Kehrichtgebühren (inkl. MwSt)    
Gebührenmarken 1 Stück     2.00 unverändert 
Säcke bis   17 lt = ½ Marke (diagonal halbiert) 
Säcke bis   35 lt = 1 Marke 
Säcke bis   60 lt = 2 Marken 
Säcke bis 120 lt = 3 Marken 

   

Containermarken (für 800 Liter Container 
Jahresrechnung 800 Liter Container 
Jahresrechnung pro 1 Liter 

1 Stück     36.00 
1'728.00 
      2.16 

unverändert 
unverändert 
unverändert 

Grundgebühren 
Pro 1 bis 2,5 Zimmer-Wohnung 
Pro 3 bis 4,5 Zimmer-Wohnung 
Über 5 Zimmer-Wohnung bisher 
Einfamilienhäuser bisher 

  
    30.00 
    45.00 
    90.00 
  110.00 

 
unverändert 
unverändert 
unverändert 
unverändert 

 
Wasser (exkl. MwSt)    
Verbrauchsgebühr pro m3    
Grundgebühr pro Wohnung, Industrie-, Gewerbe-, 
Dienstleistungs- und Landwirtschaftsbetrieb 
Für jede weitere Wohnung oder Kleinbetrieb 

      1.50 
 
   75.00 
   30.00 

unverändert 
 
unverändert 
unverändert 

 
Abwasser (exkl. MwSt)    
Verbrauchsgebühr pro m3 
Grundgebühr pro Wohnung, Industrie-, Gewerbe-,  
Dienstleistungs- und Landwirtschaftsbetrieb 
Für jede weitere Einheit 
 
Regenabwasser von Hof-, Dach- und  
Vorplatzflächen 
Pro 10 m2 versiegelte Fläche 

     1.70 
100.00 
 
   10.00 
 
 
 
    10.00 

unverändert 
unverändert 
 
unverändert 
 
 
 
unverändert 
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Ortsantenne (Kommunikationsnetze)    
Mit dem Ausbau des Netzes auf Glasfaser bietet 
die Gemeinde keine Dienste mehr an 

  unverändert 
 

 
Hundetaxe    
Hundetaxe je Hund / Jahr     75.00 unverändert 

 
1.4. Rechnungslegungsgrundsätze (HRM2) 
Allgemeines 
Das Budget 2026 ist nach dem Rechnungslegungsmodell HRM2, gemäss Art. 70 Gemeindege-
setz (GG, [BSG 170.11]), erstellt. 
 
Abschreibungen 
Bestehendes Verwaltungsvermögen (Art. T2-4, Abs. 1 GV, Gemeindeverordnung) 
Das am 1.1.2016 bestehende Verwaltungsvermögen wurde zu Buchwerten in HRM2 übernom-
men: 
 
Kontogruppe 11 (HRM1), Stand 1.1.2016 CHF 9‘135‘623.30 
./. Verwaltungsvermögen der Bereiche Wasser, Abwasser,  
    Ortsantenne 

CHF 1‘213‘081.40 

./. Darlehen und Beteiligungen CHF      47'002.00 
+ Bereinigung Neubewertung Finanzvermögen Übergang HRM1>HRM2 CHF      66'003.00 
Total bestehendes Verwaltungsvermögen CHF 7‘941‘542.90 
Abschreibung linear von 2016 bis 2026 
Dies ergibt einen jährlichen Abschreibungssatz von 9,09 % oder 
Der Abschreibungssatz von 9,09 % wurde an der Gemeindever- 
sammlung vom 2. Dezember 2015 mit dem Budget 2016 genehmigt. 

11 Jahre 
CHF    721‘958.45 

 
Sonderfälle Verwaltungsvermögen (Art- T2-4, Abs. 2 GV,  
Gemeindeverordnung) 

 

Verwaltungsvermögen in den Bereichen Wasser und Abwasser 
Lineare Abschreibung in der Höhe der Einlage in die Spezialfinanzierung 
im Jahr vor der Einführung HRM2: 
- Wasserversorgung (Kostenstelle 7101) jährlich 
- Abwasserentsorgung (Kostenstelle 7201) jährlich  

 
 
 
CHF     183‘680 
CHF     262’159 

 
Neues Verwaltungsvermögen  
Im Budget 2026 werden die ordentlichen Abschreibungen nach Anlage-
kategorien und Nutzungsdauer (gemäss Anhang 2 GV, Gemeindeverord-
nung) berechnet. Die Abschreibungen erfolgen demnach linear nach  
Nutzungsdauer. 

 

 
1.5. Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze 
Der Gemeinderat belastet einzelne Investitionen bis zum Betrag von CHF 50‘000 (maximal bis 
zur Aktivierungsgrenze gemäss Art. 79a GV) der Erfolgsrechnung. Er verfolgt dabei eine kon-
stante Praxis. 
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1.6. Erläuterungen 
 
Allgemeines 
Der Gesamthaushalt 2026 schliesst gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 120‘356.00 bes-
ser ab. Das Ergebnis des Allgemeinen Haushaltes schliesst um CHF 85'751.00 besser ab. 
 
Die Aufwendungen im Bildungsbereich steigen mit einem Mehraufwand von CHF 91'045.00 zum 
Vorjahresbudget an. Diese Veränderung ist zu einem wesentlichen Teil durch die zusätzlichen 
Reinigungsaufwände des neuen Doppelkindergartens/Tagesschule zu erklären. 
 
Der Neubau des Kindergartens / Tagesschule konnte im Sommer 2025 eingeweiht und bezogen 
werden. 
 
Im Gesamtlohnaufwand sind Mehraufwendungen im Vergleich zum Budget 2025 von  
CHF 5'090.00 und zur Jahresrechnung 2024 von CHF 91'394.45 ausgewiesen. Dies ist unter an-
derem auf den höheren Ausbildungsaufwand für die Regio Feuerwehr Laupen zurückzuführen. 
 
Im Sach- und übriger Betriebsaufwand wird im Vergleich zum Budget 2025 ein Mehraufwand von 
CHF 162‘8970.00 und im Vergleich zur Jahresrechnung 2024 ein Mehraufwand von  
CHF 569’834.04 ausgewiesen. Der Mehraufwand zum Budget 2025 ist unter anderem auf die 
Auslagerung von Reinigungsarbeiten für Gemeinde- und Schulliegenschaften sowie den höheren 
Aufwänden für die Erstellung der Loupe Zytig zu begründen. 
 
Der Abschreibungsaufwand weist gegenüber dem Budget 2025 eine Zunahme von  
CHF 99’500.00 aus. Zur Jahresrechnung 2024 beträgt die Zunahme CHF 183’497.20. Dies ist mit 
dem Abschreibungsaufwand den Neubau Doppelkindergarten zu begründen. 
 
Der Finanzaufwand nimmt gegenüber dem Budget 2025 um CHF 51’400.00 ab und gegenüber 
der Rechnung 2024 um CHF 181'630.90 zu. Dies ist auf die Fremdkapitalzinsen zurückzuführen, 
die aufgrund höherer Kreditsummen angestiegen sind. 
 
Die Leistungen an Kanton und Gemeinden (Transferaufwand) von - CHF 121‘445.00 im Ver-
gleich zum Budget 2025 bzw. + CHF 464'575.92 zur Jahresrechnung 2024 sind zu begründen 
mit tieferen Beiträgen an die Sozialhilfe und Lehrerbesoldungen. (siehe Seite 8, Punkt 2.2.3 und 
Seite 14, Punkt 4.1) 
 
Die Beiträge an die Lehrerbesoldungen wurden aufgrund der aktuellen Vollzeiteinheiten (VZE), 
Stand August 2025 und mit Hilfe des Kalkulationstools, neues Finanzierungssystem für die Volks-
schule (NFV) der Erziehungsdirektion berechnet. 
 
Aus dem Finanz- und Lastenausgleich entsteht für unsere Gemeinde pro Kopf umgerechnet eine 
Minderbelastung von CHF 124.91 gegenüber dem Budget 2025 und eine Minderbelastung von 
CHF 117.47 im Vergleich zur Jahresrechnung 2024. 
 
Für das Jahr 2026 wurde mit einem mittleren Schuldzinssatz von 1.50 % gerechnet. 
 
Die Grundlage für die Budgetierung der Fiskalerträge (Steuereinnahmen) bilden die Prognoseda-
ten und Statistiken der kantonalen Steuerverwaltung unter Einbezug der Gemeinde spezifischen 
Bevölkerungsentwicklung. 
 
Nach Auswertung der Finanzplanwerte der Jahre 2026 bis 2030 und der Budgetergebnisse kann 
auf eine Steuererhöhung verzichtet werden. 
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Als Begründung sind die Finanzplanwerte der Jahre 2026 bis 2030 beizuziehen. Diese zeigen 
auf, dass die Aufwandüberschüsse in der Planperiode mit CHF – 765’530.00 hoch sind und der 
Bilanzüberschuss auf ca. CHF 1’887’673.00 bzw. auf rund 4 Steueranlagezehntel abgetragen 
wird. In Anbetracht dessen, dass die altrechtlichen Abschreibungen im Betrage von  
CHF 721'958.00 im Budgetjahr 2026 das letzte Mal anfallen werden, ist aus heutiger Sicht eine 
Steuererhöhung nicht angezeigt. 
 
Gemäss Änderung der Gemeindeverordnung vom 13. November 2024 wird der Art. 85 Abs. 3 
und Anhang 3 Gemeindeverordnung aufgehoben. Dies bedeutet, dass die finanzpolitische Re-
serve von CHF 1'216'263.00 per 01.01.2026 in den Bilanzüberschuss umgebucht wird. Der  
Bilanzüberschuss nimmt damit um CHF 1'216’263.00 auf CHF 3'474'386.92 zu. Dies entspricht 
ungefähr 6.5 Steueranlagezehnteln. 
 
1.7. Erfolgsrechnung 
Erläuterung zur Entwicklung Personalaufwand (Artengliederung 30) 
Die Ausgangslage bildet der Personalaufwand und -bestand im August 2025. Bei der Budgetie-
rung wurde die Lohnsumme für das Jahr 2026 um 1.0% erhöht. Die bereits bekannten Personal-
veränderungen wurden mit einbezogen (Teuerung und Reallohnerhöhung). 
 
Erläuterung zur Entwicklung Sachaufwand (Artengliederung 31) 
 

 
 
Der Sachaufwand (31) nimmt gegenüber dem Budget 2025 um CHF 162’870.00 und im Vergleich 
zur Jahresrechnung 2024 um CHF 569’834.04 zu. Dies begründet sich mit den budgetieren Aus-
gaben für die externe Reinigung von Verwaltungsliegenschaften und den baulichen Unterhalt in-
klusive Spezialfinanzierungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezeichnung Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024
Aufwand Aufwand Aufwand

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'559'419.00 3'396'549.00 2'989'584.96

310 Material- und Warenaufwand 454'179.00 408'532.00 357'249.42

311 Nicht aktivierbare Anlagen 252'516.00 233'963.00 241'787.00

312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 372'750.00 318'720.00 384'161.95

313 Dienstleistungen und Honorare 1'009'309.00 842'551.00 781'505.98

314 Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt 656'530.00 651'600.00 516'987.30

315 Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen 339'055.00 373'028.00 290'106.50

316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb. 205'715.00 205'715.00 204'189.95

317 Spesenentschädigungen 117'865.00 118'740.00 56'254.30

318 Wertberichtigungen auf Forderungen 101'000.00 93'700.00 111'987.05

319 Verschiedener Betriebsaufwand 50'500.00 150'000.00 45'355.51
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1.8. Erläuterung zur Entwicklung Finanzausgleich und Lastenverteiler 
 

 
 
Die Anteile Finanzausgleich und Lastenverteiler steigen netto um CHF 387’402.00 im Vergleich 
zum Budget 2025 und im Vergleich zur Jahresrechnung 2024 um CHF 351'412.20. Umgerechnet 
auf den „Pro-Kopf-Beitrag“ ergeben sich für das Budgetjahr 2026 CHF 1'302.26 und für das 
Budgetjahr 2025 CHF 1‘427.16, sowie für die Jahresrechnung 2024 CHF 1'419.72. 
 
1.9. Erläuterung zur Entwicklung Fiskalertrag (Artengliederung 40) 
 

 
 
Die Steuern der natürlichen und juristischen Personen wurden zum Vorjahresbudget ohne Steu-
ererhöhung vorgesehen. Die Teuerungs- und Wachstumsrate wurde für das Budgetjahr 2026 um 
rund 2.00% höher budgetiert. Die budgetierten Mehrerträge wurden auf der Steuerbasis des Bud-
gets 2025 und der Hochrechnung des Steuerertrages für die Jahresrechnung 2024 berechnet. 
(NESKO-Buchhaltung der Steuerverwaltung des Kantons Bern) 
Ein Steueranlagezehntel beträgt im Budget 2026 CHF 475’885.00. 
 
 

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024
Lastenausgleich Interventionskosten 8'250.00 7'570.00 7'537.10
Lehrergehälter Kindergarten 292'872.00 289'590.00 214'814.25
Lehrergehälter Primarschule 350'130.00 730'274.00 946'343.05
Lehrergehälter Sekundarschule 569'312.00 521'352.00 532'659.20
Ergänzungsleistungen 765'200.00 802'700.00 761'253.00
Familienzulagen 16'500.00 16'500.00 11'286.00
Lastenausgleich Sozialhilfe 2'107'400.00 2'026'500.00 1'826'463.40
Gemeindeanteil öffentlicher Verkehr 260'000.00 264'200.00 245'052.30
neue Aufgabenteilung 603'500.00 598'700.00 600'031.00
Total Aufwand Lastenverteiler netto 4'964'914.00 5'249'816.00 5'137'902.20
Disparitätenabbau 580'400.00 477'900.00 401'884.00
Mindestausstattung 0.00 0.00 0.00
geografisch-topografische Lasten 0.00 0.00 0.00
soziodemografische Lasten 48'000.00 48'000.00 48'092.00
Total Einnahmen Finanzausgleich netto 628'400.00 525'900.00 449'976.00
Netto-Aufwand  Lasten und Finanzauslgeich 4'336'514.00 4'723'916.00 4'687'926.20

Konto Bezeichnung Buget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024
Ertrag Ertrag Ertrag

40 Fiskalertrag 9'808'900.00 9'828'500.00 9'411'122.75

400 Direkte Steuern natürliche Personen 7'812'500.00 7'792'500.00 7'630'766.65
4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 6'942'500.00 6'893'500.00 6'776'195.05
4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 680'000.00 649'000.00 675'219.80
4002 Quellensteuern natürliche Personen 190'000.00 250'000.00 179'351.80

401 Direkte Steuern juristische Personen 473'400.00 469'000.00 182'265.80
4010 Gewinnsteuern juristische Personen 470'000.00 467'500.00 179'351.80
4011 Kapitalsteuern juristische Personen 2'900.00 1'000.00 2'914.00
4019 Übrige direkte Steuern juristische Personen 500.00 500.00 .00

402 Übrige direkte Steuern 1'508'000.00 1'552'000.00 1'583'840.30
4021 Grundsteuern (Liegenschaftssteuern) 1'000'000.00 1'100'000.00 983'965.05
4022 Vermögensgewinnsteuern 480'000.00 430'000.00 571'623.60
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 15'000.00 10'000.00 16'370.50
4029 Eingang abgeschriebene Steuern 13'000.00 12'000.00 11'881.15

403 Besitz- und Aufwandsteuern 15'000.00 15'000.00 14'250.00
4033 Hundesteuer 15'000.00 15'000.00 14'250.00
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1.10. Erläuterungen zu den Spezialfinanzierungen 
 
Wasserversorgung 
In der Spezialfinanzierung Wasserversorgung wird für das Budgetjahr 2026 ein Aufwandüber-
schuss von CHF 60'050.00 ausgewiesen. 
Die Bestände in der Bilanz der Spezialfinanzierung Wasserversorgung Eigenkapital und Vor- 
finanzierung Werterhalt betragen per 31.12.2024 CHF 2'834'217.73 und CHF 413'723.25. 
 
Abwasserentsorgung 
Die Abwasserentsorgung weist für das Budgetjahr 2026 einen Ertragsüberschuss von  
CHF 37’011.00 aus. Die geplanten Investitionen konnten bisher noch nicht vollständig umgesetzt 
werden. Somit fällt das Ergebnis noch positiv aus.  
Die Bestände in der Bilanz der Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung Eigenkapital und Vorfi-
nanzierung Werterhalt betragen per 31.12.2024 CHF 1'925’186.68 und CHF 4'219’091.50. 
 
Abfallbeseitigung 
Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung weist im Budget 2026 einen Aufwandüberschuss von 
CHF 87’550.00 aus. Dieser Aufwandüberschuss ist begründet mit der gewollten Gebührensen-
kung vor der Sanierung des Kugelfangs. Diese ist abgeschlossen und die erwarteten Sub- 
ventionen sind eingegangen. 
Der Bestand in der Bilanz der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung Eigenkapital beträgt per 
31.12.2024 CHF 188’813.25. 
 
Feuerwehr (einseitig Feuerwehr Laupen; zweiseitig Regio Feuerwehr Laupen) 
Die einseitige Spezialfinanzierung Feuerwehr Laupen zeigt die Aufwendungen und Erträge,  
welche für die Gemeinde Laupen entstehen. Für das Budgetjahr 2026 wird mit einem Ertrags-
überschuss von CHF 5’920.00 gerechnet. Der Bestand der Spezialfinanzierung Feuerwehr  
Laupen (einseitig) beträgt CHF 166'649.15. 
Die Spezialfinanzierung Feuerwehr Regio Laupen schliesst wie im Vorjahresbudget ausgeglichen 
ab. Der Betriebsbeitrag wird entsprechend dem bestimmten Verteilschlüssel auf die Anschluss-
gemeinden Ferenbalm, Kriechenwil, Laupen und Mühleberg verteilt. 
 
Ortsantenne 
Die Spezialfinanzierung Ortsantenne weist einen Aufwandüberschuss von CHF 60’400.00 aus. 
Der Bestand in der Bilanz der Spezialfinanzierung Ortsantenne Eigenkapital beträgt per 
31.12.2024 CHF 1’789'579.70. 
An der Urnenabstimmung vom November 2018 wurde das Projekt zur Sanierung des Leitungs- 
und Signalnetzes auf Glasfaserleitungen umzubauen, angenommen. Die Arbeiten sind abge-
schlossen und die Abrechnung sollte im Jahr 2026 erfolgen können. 
 
1.11. Investitionen 
 
Das Investitionsprogramm 2026 bis 2030 wurde beraten und für die Finanzplanung frei gegeben. 
Die Nettoinvestitionen 2026 teilen sich wie folgt auf: 
 
Bereich Betrag in CHF 
Steuerfinanzierter Haushalt 1’692‘000.00 
Regio Feuerwehr Laupen 315’000.00 
Gebühren finanziert Ortsantenne 0.00 
Gebühren finanziert Wasser 439‘000.00 
Gebühren finanziert Abwasser 790‘000.00 
Total Nettoinvestitionen 2025 3‘236‘000.00 
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Im Investitionsbudget 2026 sind Projekte inklusive Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser 
eingestellt, welche im Zusammenhang mit den Gesamtprojekten städtebauliche Massnahmen 
und Gewässerbau Sense stehen. 
 
Die grössten Projektvorhaben sind die Sanierung Roter Platz CHF 500'000.00, die Verkehrs- 
sanierung städtebauliche Entwicklung; Wasserversorgung CHF 205'000.00, Abwasser  
CHF 499'000.00, Wasserbau Sense CHF 5'100'000.00. 
 
Für den Strassenbau werden Subventionsrückflüsse von CHF 100'000.00 erwartet. Die Subven-
tionen aus dem Wasserbau betragen für das Jahr 2025 CHF 4’590'000.00. 
 
In den Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser sind Projekte in Zusammenhang mit der  
Sanierung Ortsdurchfahrt eingeplant. Die Erstellung der Trinkwasserleitung Oberau CHF 
164'000.00. Im Bereiche Abwasser sind dafür CHF 499’000.00 geplant. 
 
Die geplanten Vorhaben sind aus heutiger Sicht realisierbar. Das Eigenkapital bleibt trotz den 
durch die Investitionen höher anfallenden Fremdkapitalzinsen stabil. 
 
1.12. Ergebnis 
 
Allgemeine Übersicht 
 

 
 
Übersicht Gesamthaushalt 
 
Erfolgsrechnung 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bduget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024

Jahresergebnis ER Gesamthaushalt -406'919.00 -527'475.00 643'744.62

Jahresergebnis ER Allgemeiner Haushalt -356'730.00 -442'681.00

Jahresergebnis gesetzliche Spezialfinanzierungen -50'189.00 -84'794.00 643'744.62

Steuerertrag natürliche Personen 7'814'500.00 7'792'500.00 7'631'949.50

Steuerertrag juristische Personen 473'400.00 469'000.00 607'475.15

Liegenschaftssteuer (Grundsteuern) 1'000'000.00 1'100'000.00 983'965.05

Nettoinvestitionen Gesamthaushalt 3'236'000.00 8'793'400.00 2'882'830.05
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Investitionsrechnung 
 

 
 
Finanzierungsergebnis 
 

 
 
Ergebnis Allgemeiner Haushalt 
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Ergebnis Spezialfinanzierung Wasser 
 

 
 
Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser 
 

 
 
Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Botschaft Gemeindeversammlung vom 26. November 2025 

 
12 

Ergebnis Spezialfinanzierung Feuerwehr 
 

 
 

 
 
Ergebnis Spezialfinanzierung Ortsantenne 
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1.13. Erfolgsrechnung 
 
Zusammenzug Gliederung nach Sachgruppen Erfolgsrechnung 
 

 
 

Zusammenzug Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung 
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1.14. Investitionsrechnung 
 
Zusammenzug Investitionsrechnung nach funktionaler Gliederung 
 

 
 
1.15. Eigenkapitalnachweis 
 

 
 
1.16. Beschlussdispositiv 
Genehmigung des Budgets 2026 mit folgendem Inhalt: 
 
1. Die Steueranlage für die Gemeindesteuer wird auf 1.74 unverändert belassen. 
2. Die Steueranlage von 1.50 Promille vom amtlichen Wert für die Liegenschaftssteuer wird un-

verändert bestätigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

INVESTITIONSRECHNUNG 7'856'000.00 4'690'000.00 13'942'400.00 5'149'000.00 14'975'437.45 14'975'437.45
Nettoausgaben 3'236'000.00 8'793'400.00

0 Allgemeine Verwaltung 40'000.00 164'000.00 54'353.20
Nettoausgaben 40'000.00 164'000.00 54'353.20

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 315'000.00 200'000.00 192'789.95
Nettoausgaben 315'000.00 200'000.00 192'789.95

2 Bildung 637'000.00 3'035'500.00 1'938'387.25
Nettoausgaben 637'000.00 3'035'500.00 1'938'387.25

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 120'000.00 420'574.40 538'200.00
Nettoausgaben 120'000.00
Nettoeinnahmen 117'625.60

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 485'000.00 100'000.00 939'900.00 100'000.00 547'605.80 1'350.00
Netoausgaben 385'000.00 839'900.00 546'255.80

7 Umweltschutz und Raumordnung 6'449'000.00 4'590'000.00 9'483'000.00 5'049'000.00 5'775'423.15 5'506'753.70
Nettoausgaben 1'859'000.00 4'434'000.00 268'669.45

9 Finanzen und Steuern 6'046'303.70 8'929'133.75
Nettoeinnahmen 2'882'830.05

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024
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3. Genehmigung der folgenden Teilergebnisse: 
 

 
 
4. Das Investitionsbudget mit Nettoinvestitionen von CHF 3'236'000.00 wird genehmigt. 
 
1.17. Abstimmungsfrage 
Wollen Sie das Budget 2026 annehmen? 
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2. Organisationsreglement (Totalrevision) 
 
2.1. Ausgangslage 
 
Das geltende Organisationsreglement (OgR) der Einwohnergemeinde Laupen wurde am 3. Juni 
2010 erlassen. Seither haben sich die gesetzlichen Grundlagen, die gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen sowie die Anforderungen an eine moderne Gemeindestruktur grundlegend verän-
dert. 
 
Eine erste Totalrevision wurde an der Gemeindeversammlung vom 30. November 2022 beraten, 
jedoch zurückgewiesen. Die Gemeindeversammlung forderte, dass eine inhaltlich fundierte Über-
arbeitung mit Varianten durch eine Kommission erfolgen solle. Dieser Auftrag wurde vom Ge-
meinderat aufgenommen und umgesetzt. 
 
2.2. Überarbeitung durch eine Kommission 
 
Am 11. Dezember 2023 setzte der Gemeinderat eine nichtständige Kommission zur Überarbei-
tung des OgR ein. Diese Kommission, bestehend aus Vertretern des Gemeinderates, der politi-
schen Parteien und der Verwaltung, tagte in sieben Sitzungen. Sie erarbeitete auf Basis des kan-
tonalen Musterreglements eine neue Vorlage mit mehreren Varianten. 
 
Ergänzend fand am 30. Juni 2025 ein Sounding Board statt. Die dort eingebrachten Rückmeldun-
gen bestätigten den eingeschlagenen Weg und unterstützten die vorgesehenen Variantenent-
scheide an der kommenden Gemeindeversammlung." 
 
2.3. Kritikpunkte an der früheren Version 
 
Die Rückweisung 2022 wurde unter anderem von der SP damit begründet, dass: 
 die Reglementshoheit bei der Gemeindeversammlung belassen werden soll, 
 gewisse Regelungen (z.B. Amtszeitbeschränkungen, Konsultativabstimmungen) als wenig 

zielführend beurteilt wurden, 
 die Vorlage nicht zukunftsfähig sei. 
 
Diese Punkte wurden in der Kommissionsarbeit aufgenommen und führten zu Diskussionen, Ab-
klärungen und Überarbeitungen. 
 
2.4. Vorprüfung durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) 
 
Die überarbeitete Fassung des Organisationsreglements wurde dem Amt für Gemeinden und 
Raumordnung (AGR) des Kantons Bern im Rahmen einer Vorprüfung eingereicht. Das AGR hat 
die Vorlage formell und materiell geprüft. In seinen Rückmeldungen vom 31. März 2025, 11. April 
2025 und 18. Juli 2025 wurden die wesentlichen Inhalte und das gewählte Vorgehen als mit den 
kantonalen Vorgaben vereinbar beurteilt. Einzelne redaktionelle und technische Hinweise wurden 
aufgenommen und in die finale Fassung integriert. 
 
Die positiven Rückmeldungen des AGR bestätigen, dass die Totalrevision des OgR rechtskon-
form ausgestaltet ist und einer Umsetzung nach Annahme durch die Gemeindeversammlung 
nichts entgegensteht. 
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2.4. Politische Grundsatzentscheide 
 
Der Gemeinderat hat im Juli 2025 folgende politische Leitentscheide getroffen, die die neue Vor-
lage prägen: 
 
Kommissionen 
Die Anzahl ständiger Kommissionen soll reduziert werden. Der Gemeinderat beantragt die Aufhe-
bung folgender Kommissionen: 
 Bildungskommission 
 Sozialkommission 
 Umwelt-, Ver- und Entsorgungskommission 
 
Bestehen bleiben sollen: 
 Finanzkommission 
 Bau- und Planungskommission 
 Sicherheitskommission 
 Wahlkommission 
 
Reglementshoheit 
Neu soll der Gemeinderat alle Reglemente (ausser das OgR und die baurechtliche Grundord-
nung) selbständig erlassen können. Diese Entscheide unterstehen dem fakultativen Referendum 
sowie dem Initiativrecht der Stimmberechtigten. 
 
Ausgabenkompetenz 
Der Gemeinderat will an seiner Ausgabenkompetenz unverändert festhalten. Neue einmalige 
Ausgaben von mehr als CHF 200‘000.00 bis CHF 500‘000.00 und neue wiederkehrende Ausga-
ben von mehr als CHF 20‘000.00 bis CHF 50‘000.00 sollen dem fakultativen Referendum unter-
liegen. 
 
2.5. Vernehmlassung und öffentliche Auflage 
 
Die Unterlagen zur Totalrevision wurden im Rahmen einer Vernehmlassung sowie einer öffentli-
chen Auflage sowohl der Bevölkerung als auch den politischen Parteien zur Verfügung gestellt. 
Die eingegangenen Stellungnahmen werden an der Gemeindeversammlung transparent darge-
legt. 
 
2.6. Varianten zur Abstimmung 
 
Gemäss Auftrag der Gemeindeversammlung wurden verschiedene Grundsatzfragen offen gehal-
ten und als Varianten formuliert. Über diese wird an der Versammlung einzeln abgestimmt. 
 
Es werden mindestens die folgenden Abstimmungen durchgeführt: 
 Beibehaltung Bildungskommission ja/nein? 
 Beibehaltung Sozialkommission ja/nein? 
 Beibehaltung Umwelt-, Ver- und Entsorgungskommission ja/nein? 
 Reglemente Zuständigkeit Gemeinderat : Zuständigkeit Gemeindeversammlung? 
 Beibehaltung der GR-Ausgabenkompetenz mit fakultativem Referendum : Beibehaltung der 

GR-Ausgabenkompetenz ohne fakultatives Referendum? 
 Schlussabstimmung: Annahme der bereinigten Vorlage ja/nein? 
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2.7. Weiteres Vorgehen 
 
Nach der Gemeindeversammlung vom 26. November 2025 beginnt die 30-tägige Beschwerde-
frist. Sofern keine Beschwerde eingeht, wird das revidierte Organisationsreglement im Januar 
2026 vom Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) genehmigt. Die Rechtskraft wird im Lau-
pen Anzeiger publiziert. 
 
Das neue Reglement soll die Grundlage für die Gesamterneuerungswahlen vom 29. November 
2026 bilden. 
 
2.8. Abstimmungsfrage 
Wollen Sie das Organisationsreglement (Totalrevision) annehmen? 
 
3. Verschiedenes 
 
Information über: 
a) Verkehrssanierung und städtebauliche Entwicklung 
b) Ortsplanungsrevision 
c) Laupen Anzeiger 
d) Polizeiwache Laupen 
e) Kommando Feuerwehr Regio Laupen (01.01.2026) 
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